
und gebildetere Laien ſel emfthienswenth. Für Prieſter möchten
wir insbeſonders die herrlichen Faſtenbetrachtungen von br
beſtens empfohlen haben, namentlich für Faſtenpredigten über
das Leiden II  1

Paſtoralfragen und Fälle.
Oie heilige —  f suh conditione geſpende In einer

Wiener Pfarrkanzlei erſcheint ein Brautpaar zum „Einſchreiben 4
die Papiere des großjährigen Bräutigams ſind In der Ordnung,
und wir haben Uuns bei Erzählung dieſes Falles nit ihm weiter
nicht 3u beſchäftigen.

Die Braut iſt begleitet von ihrem Onkel, bei welchem ſie
ſeit beiläufig V  ahren ohnha iſt; ſie hat keinen aufſchein
weiß nicht, wie alt ſie iſt, auch nicht, ſie geboren iſt; ſie
und ihr Onkel zweifeln, ob der Taufname Anna, den ſie de
26010 Uhr auch wirklich ihr Qufname ſei; niemand weiß, wohin
ſie zuſtändig iſt, ſie hat auch einen gerichtlich beſtellten Vor
mund, welcher ihr für den Fall ihrer wahrſcheinlichen Minder—
jährigkeit einer obervormundſchaftlichen Heirathsbewilligung
verhelfen önnte

Aus der Vernehmung des erwähnten Onkels und ˖ einer
Gattin gelangte der Pfarrer zur Kenntniß folgender Umſtände:
16E leibliche Mutter dieſer Braut Wir wollen ſie Maria
heißen gebürtig von Wien und bis 3u dem ahre da
wohnhaft geweſen, wurde Iu dieſem ahre flüchtig und bar zur
Zeit ihrer Eutfernung kinderlos und nach der Meinung threr
Verwandten auch nicht ſchwanger. Noch in demſelben Vꝗ

◻

ahre
hatte dieſelbe Maria A, wie ihre jetzt ſchon verſtorbene Mutter

nämlich der Braut Großmutter ihrem Sohne, dem
wähnten Onkel, erzählte, von A V Ungarn aus nach Wien
um Zuſendung eines Taufſcheines 3u dem Behufe ihrer Ver—
ehelichung mit dem Raſierer ranz geſchrieben, welche
Zuſendung aber von ihrer Mutter 8 dem Grunde verweigert
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wurde eil dieſe mit der beabſichtigten Verehelichung threr Tochter
ni einverſtanden ar A* ahre 1856 kam Maria IM

kranken Zuſtande nach Wien producirte, al ſie bei der Polizei—
ehörde gemeldet werden mußte, enmen Tral  ngſchein, nach
welchem ſte 2  — 8— Februar 1854 II A mit Franz 3
getraut worden Dar obgleich ſie als Minderjährige nach dem
amals auch ſuu Ungarn geltenden allgemeinen bürgerlichen Ge
ſetze Oeſterrei CEner obervormundſchaftlichen Bewilligung bedurf
0 ferner die 0  Ie eines auf thren Namen lautenden Tauf
cheines deſſen Original ſie ungeachtet des Widerſtrebens der
Mutter ſich verſchafft ＋ und ungariſchen Paß auf
welchem ſie als eL mit Kinde Namens „Maria auf
geführt War Sie ſtarb Iu Wien IM April 1857

Sie verweigerte Jedermann auch ihrer Mutter be
harrlich, darüber Clnne Auskunft zu geben vann nd ihr
Gatte geſtorben ſei u ihr Kind die jetzige rau
geboren 10 ſie nannte ihr Kind Ue bei dem Taufnamen wie
C Mütter 3u thun pflegen und ſagte 3u ihren Verwandten die

dem Iu dem Paſ ſtehenden Taufnamen de Kindes nichts
wußten und ſie fragten 6 denn das Kind heiße I das

N  (Ur  V. dasIn ihr wollt eS wird ohnehin bald terben
glaubte man Qaus ihren Reden entnommen 3u haben daß ſie auch
IM Eheſtande enn Unſtätes Leben geführt und mit hrem Gatten
Iu verſchiedenen Orten Ungarns ſich aufgehalten auch viel IMm

Lande herumgezogen ſei und auf Pußten Bauernhöfen und
euern übernachtet habe

Nach dem Tode der Großmutter kam das Iu die
nunmehrige Braut 3u ihrem mehr erwähnten Onkel nach 2555
Iu ähren und ni ahre ntt demſelben wieder nach Wien;
man gab ihr da nan ihren Taufnamen nich wußte den Namen
„Anna ſie beſuchte die katholiſchen Schulen I und Wien
empfing mi den anderen katholiſchen Kindern die heiligen
Sacramente der Buße des Altars und der Firmung Daß
der Pfarrer die Einſchreibung zur Verkündigung dieſer Ehewerber
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bis auf Weiteres zurückwies, verſte ich wohl von elbſt;
ihm war aber auch, wollte die A  eute nicht gewiſſenloſen
Winkelſchreibern oder ſonſtigen koſtbaren Rathgebern In die ande
liefern, da 0fheium 9oni vIII 0 übernehmen und zuerſt
alle atholiſche Pfarren der rte ngarns, die ihm als muth
maßliche Aufenthaltsorte der Eheleute Z genannt worden Aren,
gu ſchreiben, bb In ihren Taufregiſtern In der Zeit vom V  ahre
854 — 1856 ein Kind dieſer Eheleute aufſcheine Sämmtliche
mit großer Gefälligkeit abgeſtattete Berichte Quteten negatiw, und
unter Beilage ſämmtlicher Acten mußte nun der minderjäh⸗
rigen Braut Seiten de Bezirksgerichtes ein Vormund auf
geſtellt werden, und * übernahm dieſe telle ihr oben erwähnter
Onkel Mußte ihr bei der Statthalterei die Diſpens von

Beibringung eines Tauf⸗ reſp eb Urts ch ein e8 rwirkt werden.
Mußte die obervormundſchaftliche Bewilligung zur Verehe

lichung erwirkt werden. Mußte der Pfarrer u Anbetracht der
Umſtände, daß kein poſitiver Anhaltspunkt Afur vorhanden var
e8 dieſes Kind wirklich getauft worden, daß Im GegentheileRRRK. o ꝓ=:...·... ... die Mutter dieſes Kindes die Nennung eines Taufnamens ver
weigerte, und S wahrſcheinli war, daß ſie dieſes Kind auf
ihren unſtäten Zügen irgendwo einem abgelegenen rte 9e
boren, wo eine Pfarre nd Gelegenheit zur Qufe nicht bei der
Hand bar dem hohen Ordinariate den Fall mit der Bitte um

Weiſung vorlegen, ob dieſe Braut nicht Sub conditione gekauft
werden ſolle, was über Auftrag des hohen Ordinariates auch
geſchehen iſt

Wien eDi ar Dworzak.

II. (Welche uneheliche Kinder können legitimir werden?)
Die neuvermählten Eheleute Titus und aja erſcheinen drei Tage
nach ihrer feierlichen Trauung mit zwei Zeugen vor ihrem Pfarrer
und erſuchen ihn, die Legitimation threr zwei unehelichen Söhne,
Sempronius und Pompejus, vornehmen wollen 1 ganz


